
Zweite Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung für die Stadt Wolfenbüttel vom 02.11.2011 

 
Aufgrund der §§ 10, 11 und 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch § 4 des Gesetzes vom 12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 311), hat der Rat der Stadt 
Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 11. Mai 2016 folgende Änderungssatzung zur Hauptsat-
zung für die Stadt Wolfenbüttel vom 02. November 2011 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
1. In § 6 „Beamtinnen/Beamte auf Zeit“ wird die Stadtbaurätin/der Stadtbaurat als weitere 

leitende Beamtin/weiterer leitender Beamter auf Zeit aufgenommen. Der § 6 erhält fol-
gende Fassung: 

 
§ 6 

Beamtinnen/Beamte auf Zeit 
 

(1) Außer der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister werden folgende leitende Beamtin-
nen/Beamte in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen 

 
die Erste Stadträtin/der Erste Stadtrat 
die Stadträtin/der Stadtrat 
die Stadtbaurätin/der Stadtbaurat 

 
(2) Allgemeine Vertreterin/Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-

ters ist die Erste Stadträtin/der Erste Stadtrat. 
 

(3) Im Übrigen vertreten die Stadträtin/der Stadtrat und die Stadtbaurätin/der Stadtbau-
rat die Bürgermeisterin/den Bürgermeister innerhalb ihres/seines Dezernates. 

 
2. In § 10 „Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen“ wird die Bezeichnung der 

Tageszeitung in „Wolfenbütteler Zeitung“ geändert. Der § 10 erhält folgende Fassung: 
 

§ 10 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öf-

fentliche Bekanntmachungen der Stadt Wolfenbüttel werden im Internet unter der 
Adresse www.wolfenbuettel.de verkündet bzw. bekannt gemacht. Auf die Bereitstel-
lung im Internet und auf die Internetadresse ist in der Tageszeitung (Wolfenbütteler 
Zeitung) nachrichtlich hinzuweisen. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Tageszeitung (Wolfenbütteler Zei-

tung), sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Daneben findet eine Veröffentlichung im Internet unter der Adresse 
www.wolfenbuettel.de statt. 

 
3. Es werden redaktionelle Änderungen im gesamten Satzungstext vorgenommen. 

 
Artikel 2 

 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Wolfenbüttel, 12.05.2016 
 
 
 
Der Bürgermeister 


